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Präambel

Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568), in der zur Zeit
gültigen Fassung, der §§ 9 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt (GKG LSA) vom 26. Februar 1998
(GVBl. S 81), in der zur Zeit gültigen Fassung sowie der §§ 2, 5, 6 und 8 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) in der zur Zeit
gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung des WAZV „Bode-Wipper“ in ihrer
Sitzung am 19.10.2004 folgende Wasserbeitrags- und Gebührensatzung
beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“, nachfolgend WAZV
„Bode-Wipper“ genannt, betreibt die Wasserversorgung nach Maßgabe der
Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes „Bode-Wipper“ in der derzeit gültigen Fassung als öffentliche
Einrichtung.

(2) Der WAZV „Bode-Wipper“ erhebt nach Maßgabe dieser Satzung

a) Beiträge für die öffentliche Wasserversorgung

b) Erstattungskosten für Hausanschlüsse

c) Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung

d) Kostenerstattungen für weitere Maßnahmen

I. Beitrag

§ 2
Grundsatz

(1) Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Zuschüsse, Gebühren oder
auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung
sowie Erneuerung und Verbesserung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage
Wasserversorgungsbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der
Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile.

(2) Der Beitrag deckt nicht die Kosten für den Hausanschluss.
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§ 3
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden können und für die

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder
gewerblich genutzt werden dürfen,

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen
Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung
anstehen.

(2)Wird ein Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die
Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind.

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im
bürgerlich-rechtlichen Sinne. Ist ein vermessenes und im Grundbuch
eingetragenes bürgerlich-rechtliches Grundstück nicht vorhanden, so gilt die von
dem Beitragspflichtigen zusammenhängend genutzte Fläche als Grundstück. Der
Beitragspflichtige ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße
nachprüfbar, insbesondere durch amtliche Dokumente, nachzuweisen.

§ 4
Beitragsmaßstab

Der Beitrag wird für die zentrale öffentliche Wasserversorgungseinrichtung nach
einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet.

(1) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste
Vollgeschoss 100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche
in Ansatz gebracht.

Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude
behandelt. Ist im Einzelfall eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des
Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell genutzten
Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich
genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein
Vollgeschoss gerechnet.

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn für dieses eine bauliche oder
gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und
a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
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Ortsteiles liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die
Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich
nutzbar ist;

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6
oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn
für diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen,
- sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Satzungs-
bereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB
besteht und die nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten
Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen
Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand
von 50 m dazu verläuft; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße
angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit
ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten
Grundstücksseite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 50
m zu ihr verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen
hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der
jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße
zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem
gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder
gewerblichen Nutzung entspricht;

6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die
Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder
mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten,
Schwimmbäder, Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die
Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt
werden, 75 % der Grundstücksfläche;

7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die
Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so
genutzt werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan
oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die
Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die
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Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung
der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige
Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;

8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die
Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die
GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt
zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung
der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige
Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;

9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine
rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder
ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare
Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die
Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung
(Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht,
wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die trinkwasserseitig nicht
nutzbar sind.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen
(Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2)

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der
Vollgeschosse;

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der
baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sonder-
gebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen
anderen Baugebieten die durch 2,3 geteilte höchstzulässige Gebäude-
höhe auf ganze Zahlen aufgerundet;

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die
Höhe der baulichen Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festge-
setzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf
ganze Zahlen aufgerundet;

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die
Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch
die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist,
wenn

aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die
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Landwirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich
vorhandenen Vollgeschosse;

bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhaus-
gebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,

cc) sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung
überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene
(§ 34 BauGB ) Berechnungswert nach lit. a) – c);

2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten,
Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder
die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden,
die Zahl von einem Vollgeschoss;

3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und e)
sowie nach Nr. 2 oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Bau-
massenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich
vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich
vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b)
bzw. lit. c);

4. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb
des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (Abs. 2 Nr. 4), wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-
schosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend
vorhandenen Vollgeschosse;

5. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der
Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit;

6. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsver-
bindlichen Fachplanung (vgl. Abs. 2 Nr. 9) trinkwasserseitig nutzbar sind,

a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen
Vollgeschosse,

b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die
Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß
enthält;

jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 2 Nr. 9.
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(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4
BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der
Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für

1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das
zulässige Nutzungsmaß getroffen sind;

2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält.

§ 5
Beitragssatz

Der Beitrag für die Herstellung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen beträgt je
m², der nach § 4 ermittelten

Grundstücksfläche: 0,47 € (Netto) 0,50 € (Brutto).

Die Beitragssätze für die Erweiterung, Erneuerung oder Verbesserung werden im
Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung
festgelegt.

§ 6
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet,
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das
Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Art. 233 § 4 des
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch belastet, so ist anstelle des
Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig.

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes
eingetragen sind, tritt an die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte i. S.
von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes.

(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines
Erbbaurechts oder bei Wohn- oder Teileigentum auf diesem.
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§ 7
Entstehen der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die betriebsfertige
Einrichtung angeschlossen werden kann, frühestens jedoch mit dem Inkrafttreten der
Satzung.

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen
Anschluss.

§ 8
Vorausleistung

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt
werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die
Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der
Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§ 9
Veranlagung, Fälligkeit

Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der
Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer
Vorausleistung.

§ 10
Ablösung

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung
durch Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach
Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 festgelegten
Beitragssatzes zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die
Beitragspflicht endgültig abgegolten.

§ 11
Billigkeitsregelungen

(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung
vorwiegend zu Wohnzwecken dienenden Grundstücke im Versorgungsgebiet des
WAZV „Bode-Wipper“ mit 903 m² gelten derartige Wohngrundstücke als übergroß
i.S.v. § 6c Abs. 2 S. 1 KAG-LSA, bei denen die nach § 4 Abs. 2 dieser Satzung
ermittelte Vorteilsfläche von 1174 m² (Begrenzungsfläche = 30% über der
Durchschnittsgröße im Versorgungsgebiet des Verbandes) überschritten wird.

(2) Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die auf der durch § 4 Abs. 2 Nr. 1 - 5
bestimmten Grundstücksfläche oder auf einem unter § 4 Abs. 2 Nr. 6 und 9
fallendes Grundstück errichtet sind, und die nach der Art ihrer Nutzung keinen
Bedarf nach Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage auslösen
oder nicht angeschlossen werden dürfen und auch tatsächlich nicht
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angeschlossen sind, bleiben beitragsfrei (§ 6 c Abs. 3 KAG-LSA). Der
Beitragsfreiheit solcher Gebäude oder selbständiger Gebäudeteile ist dergestalt
Rechnung zu tragen, dass die beitragsfreien Gebäude oder selbständigen
Gebäudeteile bei der Feststellung der Zahl der Vollgeschosse nach § 4 Abs. 3
und 4 unberücksichtigt bleiben.

(3) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise
gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für
den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht
gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig,
können sie ganz oder zum Teil erlassen werden. Zinsen sind nach der
Abgabenordnung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 613, 1977, S. 269) in der jeweils
gültigen Fassung zu entrichten.

II. Kostenerstattung für Hausanschlüsse

§ 12
Grundsatz

(1) Der WAZV „Bode-Wipper“ oder das von ihm beauftragte Unternehmen stellt den
Hausanschluss von der Hauptleitung bis einschließlich Wasserzähleranlage her.

(2) Die Aufwendungen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Abtrennung
und Beseitigung sowie die Unterhaltung eines Hausanschlusses sind dem WAZV
„Bode-Wipper“ vom Anschlussnehmer zu erstatten.

§ 13
Hausanschlusskosten

(1) Die Herstellung und Erneuerung eines Anschlusses ist dem WAZV „Bode-Wipper“
nach folgenden Einheitssätzen zu erstatten:

Netto Brutto
(inkl. 7 % MwSt)

a) für den Anschluss an die
Hauptleitung je Anschluss 694,48 € 743,09 €

b) je laufenden Meter Hausan-
schluss im Straßenbereich 142,97 € 152,98 €

c) je laufenden Meter Hausan-
schluss auf dem Grundstück 66,14 € 70,77 €

d) je laufenden Meter Hausan-
schluss auf dem Grundstück
bei Eigenleistung des Anschluss-
nehmers zur Herstellung und
Verfüllung des Rohrgrabens
(Erdarbeiten) 40,64 € 43,48 €
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e) je laufenden Meter Rohrver-
legung im Gebäude 15,08 € 16,14 €

f) bei Herstellung einer Mauer
durchführung (ohne Kernbohr-
ung oder Mauerdurchbruch)
je Stck. 43,28 € 46,31 €

g) für die Lieferung und Montage
der Zählereinrichtung je Stck. 68,27 € 73,05 €.

Der Hausanschluss bemisst sich von der Messeinrichtung bis zum Anschluss an die
Hauptleitung, wobei die Hauptleitung als in der Öffentlichkeitsmitte verlaufend
angenommen wird.

(2) Hausanschlüsse mit einer Nennweite größer DN 50 sind nach tatsächlichem
Aufwand dem WAZV „Bode-Wipper“ zu erstatten.

(3) Die Arbeiten werden vom WAZV „Bode-Wipper“ oder einem von ihm beauftragten
Unternehmen durchgeführt. Der Anschlussnehmer hat die baulichen
Voraussetzungen, wie Mauerdurchbrüche usw., zu schaffen.

(4) Die Veränderung, Abtrennung, Beseitigung und Unterhaltung der
Hausanschlüsse ist nach tatsächlichem Aufwand dem WAZV „Bode-Wipper“ zu
erstatten.

(5) Die Herstellung von anderen zeitweiligen Anschlüssen ist dem WAZV „Bode-
Wipper“ nach tatsächlichem Aufwand zu erstatten.

§ 14
Fälligkeiten / Vorausleistungen

Der Erstattungsanspruch für die Herstellung und Erneuerung sowie Veränderung,
Abtrennung, Beseitigung und Unterhaltung des Hausanschlusses entsteht mit der
Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt
und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Der Verband kann
angemessene Vorausleistungen erheben.

§ 15
Erstattungspflichtige

Hinsichtlich des Erstattungspflichtigen gilt § 6 entsprechend.
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§ 16
Sonstige Kosten

Für nachfolgend aufgeführte Tätigkeiten werden, soweit sie nicht im Rahmen des
turnusmäßig stattfindenden Zählerwechsels erfolgen, die folgende Kosten erhoben:

Netto Brutto

a) für jeden Wasserzählerausbau bis Qn 10 40,00 EUR 47,60 EUR

b) für jeden Wasserzählereinbau bis Qn 10 40,00 EUR 42,80 EUR

c) für gleichzeitigen Ein- und Ausbau von

Wasserzählern bis Qn 10 50,00 EUR 53,50 EUR

d) für den Ein- und Ausbau von Wasserzählern
größer Qn 10 nach tatsächlichem Aufwand

e) für den Ein- und Ausbau eines Nebenzählers

40,00 EUR 47,60 EUR

f) für die Prüfung von Wasserzählern
einschl. Transport, Ein- und Ausbau nach
tatsächlichem Aufwand, wenn die gesetzliche
Verkehrsfehlergrenzen eingehalten werden

g) für die Reparatur des Wasserzählers infolge Frost-
schaden, mechanische Zerstörung usw. einschl. Trans-
port, Ein- und Ausbau nach tatsächlichem Aufwand

h) für die Nachrüstung von Wasserzähleranlagen nach
tatsächlichem Aufwand, außer der Messeinrichtung
(Wasserzähler).

i) für die Sperrung eines Anschlusses 20,00 EUR 20,00 EUR

j) für die Öffnung eines Anschlusses 20,00 EUR 20,00 EUR

k) für das Öffnen eines Anschlusses außerhalb der Arbeitszeit

25,00 EUR 25,00 EUR

l) für die Stilllegung bzw. Wiederherstellung eines
Anschlusses nach tatsächlichem Aufwand

m) Monteurstunde entsprechend jährlicher Kalkulation

n) Einsatz Kleintransporter bis 3,5 t je km 1,50 EUR 1,61 EUR
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§ 16 a
Billigkeitsregelungen

§ 11 Abs. 3 dieser Satzung gilt entsprechend.

III. Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung

§ 17
Grundsatz

(1) Nach Maßgabe dieser Satzung werden Gebühren für die Bereitstellung und für
die Inanspruchnahme der öffentlichen Wasserversorgung erhoben.

(2) Die Gebühr wird als Grundgebühr und als Verbrauchsgebühr (Mengengebühr)
erhoben.

§ 18
Gebührenmaßstäbe

(1) Die Mengengebühr wird nach der tatsächlich entnommenen und durch
Wasserzähler ermittelten Wassermenge berechnet und zwar ohne Rücksicht
darauf, ob sie nutzbringend verwendet oder durch Undichtigkeit oder sonstige
Schäden an der Kundenanlage verloren gegangen ist. Die Berechnungseinheit
für diese Gebühr ist 1 m³ Wasser.

(2) Hat ein Wasserzähler nicht richtig oder nicht angezeigt, so wird die
Wassermenge vom WAZV „Bode-Wipper“ unter Zugrundelegung des
Verbrauches des Vorjahres geschätzt. Ist kein Wasserzähler vorhanden, hat der
Wasserzähler nachweislich nicht ordnungsgemäß gemessen oder werden nur
Teilmengen gezählt, wird der Durchschnittverbrauch der angeschlossenen
Einwohner ermittelt und zugrundegelegt.

(3) Die Grundgebühr wird für die Bereitstellung bzw. Vorhaltung der erforderlichen
Wasserversorgungsanlagen erhoben.

§ 19
Mengengebühr

(1) Die Mengengebühr beträgt für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung
Wasserversorgungsanlage:

1,14 EUR/m³ (Netto) 1,22 EUR/m³ (Brutto)



14

§ 20
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird in Abhängigkeit von der Wasserzählergröße
(Nenndurchfluss Qn) erhoben. Ist kein Wasserzähler vorhanden, wird die
Grundgebühr in Abhängigkeit von der Anschlussgröße (Nennweite DN) erhoben.

Wasserzähler Anschluss Grundgebühr je Monat in EUR

Nenndurchfluss Qn bzw. Zählergröße Netto Brutto

bis 2,5 m³/h bis DN 25 mm 6,60 7,06

6 m³/h DN 33 mm 24,00 25,68

10 m³/h DN 40 mm 40,00 42,80

15 m³/h DN 50 mm 60,00 64,20

40 m³/h DN 80mm 160,00 171,20

60 m³/h DN 100 mm 240,00 256,68

150 m³/h DN 150 mm 600,00 642,00

250 m³/h DN 200 mm 1.000,00 1.070,00

Nebenzähler 2,56 3,05

Verbundzählergrundgebühren ergeben sich aus der Addition der Grundgebühren der
im Verbundzähler eingebauten Wasserzähler.

§ 21
Standrohre

(1) Für die vorübergehende Wasserentnahme durch Standrohre aus dem
Leitungsnetz des WAZV „Bode-Wipper“ wird erhoben:

Netto Brutto

a) Sicherheitsbetrag 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

b) Grundgebühr für die erste 15,40 EUR 16,48 EUR
angefangene Woche

c) für jeden weiteren Kalendertag über die
erste Woche hinaus eine Grundgebühr 2,20 EUR 2,35 EUR
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d) Säumniszuschlag bei Überschreitung des
Vorführtermins pro Säumnistag 1,50 EUR 1,50 EUR

e) Wassermengengebühr gem. § 19 dieser Satzung

Ausgeliehene Standrohre müssen spätestens nach 3 Monaten dem WAZV „Bode-
Wipper“ zur Zwischenkontrolle übergeben werden. Der Sicherheitsbetrag wird nicht
verzinst und nach Rückgabe des Standrohrs mit der Wassermengengebühr, den
Grundgebühren, Säumniszuschlag und bei Beschädigung oder Verlust des
Standrohres mit den Instandsetzungs- und Wiederbeschaffungskosten verrechnet.

§ 22
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenschuldner ist der Grundstückseigentümer. Ist das Grundstück mit einem
Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Grundstückseigentümers der Erbbau-
berechtigte Gebührenschuldner. Besteht für das Grundstück ein sonstiges dingliches
Nutzungsrecht, so tritt der dinglich Nutzungsberechtigte an die Stelle des Grund-
stückseigentümers.“

(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner.

(4) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht auf den neuen
Pflichtigen über. Wenn der bisherige Gebührenpflichtige die Mitteilung über den
Wechsel versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum
Eingang der Mitteilung beim WAZV „Bode-Wipper“ entfallen, neben dem neuen
Pflichtigen.

§ 23
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die öffentliche
Wasserversorgungsanlage angeschlossen ist.

(2) Die Gebührenpflicht endet nach Außerbetriebnahme (Abtrennung, Beseitigung)
des Hausanschlusses.

(3) Bei Beginn oder Beendigung inmitten eines Monats wird die Grundge-
bührenschuld durch die taggenaue Berechnung als Anteil der
Monatsgrundgebührenschuld ermittelt.
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§ 24
Erhebungszeitraum

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebührenschuld
während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.

(2) Die Gebührenschuld entsteht jeweils mit Ablauf des Erhebungszeitraumes. Endet
das Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Erhebungszeitraums, entsteht die
Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

(3) In den Fällen des § 22 Abs. 4 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen
Gebührenpflichtigen mit Beginn des auf den Übergang der Gebührenpflicht
folgenden Monats, für den neuen Gebührenpflichtigen mit Ablauf des Erhebungs-
zeitraums.

(4) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen
erhoben wird (§ 18 Abs. 1 und 2), gilt als Berechnungsgrundlage der Wasserver-
brauch des Erhebungszeitraums.

§ 25
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die Veranlagung der Gebührenpflichtigen erfolgt durch den WAZV „Bode-Wipper“
durch Bekanntgabe eines Bescheides für den Erhebungszeitraum. Die Gebühr ist
2 Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Abweichend von Satz 2 kann
in begründeten Fällen eine spätere Fälligkeit festgelegt werden.

(2) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind
monatliche Abschlagszahlungen, jeweils zum 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. 1.7., 1.8., 1.9.,
1.10., 1.11. und 1.12. des laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe der
Abschlagszahlungen wird durch Bescheid nach den Berechnungen des Vorjahres
festgesetzt. Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Lauf eines Kalenderjahres,
wird die Abschlagszahlung nach der voraussichtlich entstehenden Jahresgebühr
festgesetzt. Die voraussichtliche Jahresgebühr wird aus dem durchschnittlichen
Wasserverbrauch pro Person im Verbandsgebiet errechnet. Wird die
Personenzahl nicht angezeigt, wird die voraussichtliche Jahresgebühr nach der
letzten Jahresverbrauchsabrechnung für dieses Grundstück ermittelt.

(3) Die Gebühren und die Abschlagszahlungen können zusammen mit anderen
Gebühren und Abgaben erhoben werden.

§ 25 a
Billigkeitsregelungen

§ 11 Abs. 3 dieser Satzung gilt entsprechend.

IV. Gemeinsame Vorschriften
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§ 26
Erstattung der Kosten für Nebenleistungen

Der WAZV „Bode-Wipper“ kann entsprechend seiner Möglichkeiten Nebenleistungen
durchführen. Die Kosten sind nach tatsächlichem Aufwand dem WAZV „Bode-
Wipper“ zu erstatten.

§ 27
Umsatzsteuer

Die in dieser Satzung aufgeführten Kostenerstattungen, Beiträge und Gebühren sind
als Netto- und Bruttobeträge aufgeführt.

§ 28
Auskunftspflicht

Der Anschlussnehmer hat den sich durch Dienstausweis ausweisenden Mitarbeitern
oder Beauftragten des WAZV „Bode-Wipper“ Auskunft zu erteilen, soweit dies für die
Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und
Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ermittlung von Bemessungsgrund-
lagen (Gebühren, Kostenerstattungen, Beiträge usw.) erforderlich ist.

§ 29
Anzeigepflicht

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem WAZV „Bode-
Wipper“ sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats
schriftlich anzuzeigen.

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Kostener-
stattung, der Beiträge und Gebühren beeinträchtigen, so hat der Grundstücks-
eigentümer dies unverzüglich dem WAZV „Bode-Wipper“ schriftlich anzuzeigen.
Die selbe Verpflichtung besteht für ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen,
geändert oder beseitigt werden.

(3) Ist zu erwarten, dass sich im Laufe des Kalenderjahres die Wassermenge um
mehr als 50 v. H. im Vergleich zur Wassermenge des Vorjahres erhöhen oder
ermäßigen wird, so hat der Grundstückseigentümer davon dem WAZV „Bode-
Wipper“ unverzüglich Mitteilung zu machen.

§ 30
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

a) § 21 ausgeliehene Standrohre nicht spätestens nach 3 Monaten dem WAZV
„Bode-Wipper“ zur Zwischenkontrolle übergibt;
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b) § 28 den sich durch Dienstausweis ausweisenden Mitarbeitern oder
Beauftragten des WAZV „Bode-Wipper“ erforderliche Auskünfte nicht erteilt;

c) § 29 Abs. 1 jeden Wechsel der Rechtsverhältnisse des Grundstückes dem
WAZV „Bode-Wipper“ nicht innerhalb eines Monats anzeigt;

d) § 29 Abs. 2 Anlagen auf dem Grundstück nicht unverzüglich dem WAZV „Bode-
Wipper“ anzeigt, die die Berechnung der Abgabe beeinträchtigt;

e) § 29 Abs. 3 die im Kalenderjahr zu erwartenden Wassermengen, welche sich
zum Vorjahr um mehr bzw. weniger als 50 % ändern nicht unverzüglich dem
WAZV „Bode-Wipper“ mitteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 EUR geahndet
werden.

§ 31
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in
weiblicher und männlicher Form.

§ 32
Inkrafttreten

Die Satzung tritt nach Bekanntmachung am 01.01.2005 in Kraft. Gleichzeitig treten
die Wasserlieferungsbedingungen vom 09.12.1993, zuletzt geändert durch die 3.
Regelung zur Änderung der allgemeinen Preisregelungen vom 01.05.2003 außer
Kraft.

Dr. Rosenthal
Verbandsvorsitzender (Siegel)


